
Beschleunigung 1m Transportwesen wieder abnımmt, da{ß InNnan Fuß un
Fahrrad wieder entdecken wiıird (wıeder wiırd entdecken müssen) und dafß das
Reısen nıcht mehr 1n Luftsprüngen erfolgt, sondern für den normalen Sterblichen
1L1UT bei längerer Verweildauer noch sinnvoll un: bezahlbar 1St. Damıt aber
würde der jeweilige Fernbereich einem fernen Nahbereich. Klarheit ZEW1N-
NnenN über die Gemeindeökumene, über die Okumene 1mM Nahbereich bleibt also
weıterhin ıne der vorrangıgsten Aufgaben.

Südindische Kircheneinigungsgespräche
Versuch einer Biılanz

VO  Z HUGALD

Selit vielen Jahren 1St merkwürdig still geworden die früher ın Deutsch-
and mMi1t ebhafter Teilnahme begleiteten ! Einigungsgespräche zwıschen der
Kirche VO  e Südindien un: den tüntf lutherischen Kirchen 1n ıhrem Raum
Die Gründe dafür sind gewi(ß auf beiden Seıiten suchen: hier bei u1ls5 1im allge-
meınen Erlahmen des Interesses Leitbild der organıschen Unıion und dort 1M
Nachlassen des ursprünglichen Eıters 1n den Verhandlungen selbst. Die Ironıe
der Geschichte wollte CS dafß gerade der krönende und verheißungsvolle Ab-
schlufß langjähriger zielstrebiger Arbeit, der Verfassungsentwurf für die VeLr-

einıgte Kirche VO  3 1969 ZU retardierenden Moment wurde. Dıie beteiligten
Kırchen haben bis heute nıcht die erwarteten AÄnderungsvorschläge oder zustim-
menden Voten dafür vorgelegt. Noch bedeutsamer WAar als konkretes Ergebnis
die Erklärung VO  3 Kanzel- un Abendmahlsgemeinschaft zwischen den meısten
von ihnen aufgrund eines beachtlichen dogmatıschen Konsensus. ber auch dies
hatte für den Fortgang der Dınge zunächst eher einen beruhigenden und einschlä-
ernden Eftekt

Aufhorchen mußte inNna  3 jedoch dann, als 1m vorıgen Jahr die Vertreter wen1g-
dreier lutherischer Kırchen mi1t denen der Kirche VO  n Südindien

in der Sıtzung der Zwischenkirchlichen Kommıissıon siıch auf den Vorschlag
einıgten, bej der Gründung der „Church of Christ 1n South India“ (CCSI)
ın wel Phasen vorzugehen In der ersten sollen 11UL die „Grundprinzipien“ des
Unionsplans in raft CrELCNH, 1n der zweıten die gesamte Verfassung mMIit samt-  a
liıchen organısatorischen Konsequenzen. Das bedeutet 1in gewisser Weise einen
Rückgrift auf eın Konzept, das elt Jahre vorher un der Devise „alles oder
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nıchts“ 1 Blick auf organiısche Union VO'  3 der and gewlesen worden WAar.

Jetzt kann dem Einfluß konziliaren Denkens oftenbar der Grundsatz
„ unıte in order unıte“ auch autf die rage der völligen konstitutionellen
Integration angewandt werden 1im Rahmen der Voraussetzung, dafß IMNan siıch 1m
Fundamentalen VO  3 „Faıth and Order“ ein1g 1St. Diese Wendung in der Ent-
wicklung macht deutlich, da{ß das Potential der Einigungsbewegung in Süd-
indien bei weıtem noch nıcht erschöpft 1St, und veranla{t unlls einem histori-
schen Rückblick Was 1St in dem fast dreißigjährigen Liebeswerben der Kirchen
bis heute geschehen?

DIE ERSTEN AL#  ER
Es begann unmittelbar nach Gründung der CSI 1m Jahre 1947 Zunächst WAar

der Lutherische Kirchenbund Indiens, dann aber auch die (28% selbst, die ıhre
Bereitschaft Gesprächen tür ine erweıterte Unionskirche erklärten. Führende
Theologen beider Gruppen (sowıe der Baptıisten) traten sıch 1948 1n Madras,

die Möglichkeiten abzuwägen. Man sprach Ende der Tagung die Gewiß-
heit aus, da{fß die trennenden Mauern 7zwischen den Kırchen nıcht unüberwindbar
selen.

Daraufhin drängten die Lutheraner darauf, die Rolle VO  - Bekenntnisschriften
1n der Kirche verhandeln. Man kam dem Ergebnis, daß ıne UÜbereinstim-
MUNg 1ın den Grundlehren, die A Wesen des Evangelıums gehören, als Vor-
bedingung für ıne Kırchenvereinigung angesehen werden mufß. Für die Luthe-

bedeutete dies den Verzicht, die Anerkennung ganz bestimmter histori-
scher Bekenntnisse, z. B der Augsburger Konfession, dem vollen Wortlaut nach
als Bedingung tordern, tür die Kirche VO'  ; Südındien die Einsicht, da{fß INa  —

mIiIt einer Paraphrase des Nıcänum, w1e sıe 1n ihrer Verfassung erscheint, nıcht
auskommen wird, und die Offenheıt, sich überhaupt auf die Linıie VO  3 gültigen
Lehraussagen bei den weıteren Gesprächen einzulassen. Dıiıeser Zzweıte Schritt
wurde 1951 vollzogen.

Nun wurde ıne Reihe VO'  3 Themen ausgewählt, die 7zwiıschen den Kiırchen als
kontrovers valten: Gesetz un! Evangelium, Erwählung, Abendmahl un: Kiırche
un: Amt In der eıit bis 1959 verabschiedete INa  ; über diese vıer Fragen Je
ıne Lehrerklärung (Agreed Statement). Zu ernsthaften Schwierigkeiten und
länger anhaltenden Rückschlägen kam bei den etzten beiden Themen. eım
Abendmahlsverständnis wurde Jange das lutherische Anliegen der mandu-
Catıo oralıs«Einigkeit erzielte INa  ; dann über einen Text, der einerseıts
„kapernaitische“ Vorstellungen ( daß WIr das physische Fleisch Jesu VO:  [}
Nazareth essen”) verwarf, andererseits das Empfangen VO  3 Leib und Blut
Christi Essen und Trinken band und nıcht VO' Glauben des Empfangenden



abhängig machte. e1ım Fragenkomplex „Kirche und Amt“ schoß INnan sıch er-

wartungsgemäfß für längere eıit auf das Problem des Historischen Episkopats
ein. Hıer WAar das Resultat die tfür die lutherischen Partner befreiende Überein-
kunft, dafß die Kırche nıcht MmMIit dem Bischofsamt steht und $5ällt und daß das
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von bischöflicher Sukzession das Ver-
hältnis einer Kırche einer anderen nıcht bestimmen darf.

Damıt lagen 1m ganzen fünf Agreed Statements VOTr, ın denen sıch ein hohes
Ma{l UÜbereinkommen un den verantwortlichen Theologen (Kirchenfüh-
6C und Dozenten der Theologie) der beteiligten Kirchen über ıne Reihe VO'  3

anstehenden Lehrfragen nıedergeschlagen hatte®. S50 konnten 1U die Kiırchen
1ın otfizielle Verhandlungen eintreten. 1961 wurde die CSI-Lutheran Inter-
Church Commıission gebildet, iıne Kommuissıon Aaus bis Vertretern der
sechs Kırchen. Sıe 1St bisher in 5 Sıtzungen ZUusammeNngetreten. In iıhr wurde
auf der Seıite der CSI besonders die prägende raft VO  e Principal Russell
Chandran und Bischotf Lesslie Newbigin, autf lutherischer die Von Bischof

Manıkam maßgebend. Das greifbare Ergebnis dieser Zwischenkirch-
lıchen Kommissıon WAar eın gemeinsamer Katechismustext für das Gespräch mi1t
Nıchtchristen un die christliche Unterweıisung. Er wurde 1967 ZuUur Erprobung
1ın den Kirchen empfohlen ®,

„DER DER KIRCHE®*
eıtaus schwieriger und zeitraubender als die Arbeit Katechismus gestal-

tefe sich die Formulierung eıiıner verbindlichen Lehrgrundlage für die gemeınsame
Kırche Sıe konnte aut den Ergebnissen der Agreed Statements autbauen. och
mufßste in den Prozefß die Gesamtheit der Kirchen bis 1n die untersten Ebenen
hineingenommen werden. Theologische Kommuissıonen, Pfarrkonvente, Reg10-
naltagungen, Synoden un! Gemeindeversammlungen hatten sich miıt dieser
rage beschäftigen. Dıies geschah 1ın den verschiedenen Kırchen mıiıt Nnier-
schiedlicher Intensität. In einem Falle oriffen auch Missionsleitungen 1n Europa
theologisch beratend eın ‘. 50 vergıngen nahezu sieben Jahre (1962—-1969), bis
ıne revidierte Fassung des Doectrinal Statement Fhe Faıth of the Church“: iın
der den othiziellen Wünschen der Kirchen Rechnung WAar, verabschie-
det werden konnte®, un: noch einmal drei Jahre, bis deutlich WAar, da{fß alle
Kiırchen diesem Lehrdokument auch grundsätzlich zustimmten.

Das Lehrdokument „Der Glaube der Kirche“ sıch Aaus sieben Artikeln
(wovon der letzte allerdings nicht dem beschriebenen Werdegang

unterlag): über die Heilıge Schrift, Glaubensbekenntnisse und Bekenntnisschrif-
ten, Glaube Gott, die Kiırche, das Amt, die Sakramente und die Hoffnung
der Kırche Es 1St eın ausgesprochenes Unionsdokument ohne augenfälligen



Bezug auf die iındısche Umwelt ıne Tatsache, die oft beklagt worden 1St. Dem-
gegenüber 1St eın „Missionsbekenntnis“ für une spatere Phase 1n Aussicht vestellt
worden ?. Es wiıird er Wartet, daß dieses „tuller doctrinal statement“ nıcht 1Ur

ıne Auslegungshilte tfür das Lehrdokument geben, sondern auch den Glauben
der Kırche in der geistesgeschichtlichen Situation - Indiens erläutern wird, eLwa2

nach Art des Batak-Bekenntnisses 1n Indonesien.
In dem 1U  3 se1it 1969 vorliegenden Text10, der Teil der Kirchenverfassung

bilden soll, wird gelehrt, daß die Heılige Schrift „inspirierte Urkunde und Zeug-
N1s der Selbstoffenbarung Gottes für die Menschheit“ 1St. Ihre Mıtte bildet Jesus
Christus, un: s1ie 1St die höchste un entscheidende Glaubensregel, durch die der
Heıilıge Geist die Kirche erleuchtet und reformiert. Das Apostolische und das
Niıcänische Glaubensbekenntnis schützen den echten biblischen Glauben und
werden deshalb als verbindlich ANSCHOMM („This Church ACCEDEIS an
acknowledges Abgestuft wırd das Athanasianum anerkannt („recogniıses“),
un War als richtige Auslegung des trinitarischen Glaubens. Dann heißt und
dies 1St die wesentliche Ergänzung gegenüber der erstien Fassung „Sıe (die
Kirche) erkennt auch die Bekenntnisschriften der Reformation als wertvoll für
die Auslegung der Schriftlehre über das eıl des Menschen Al besonders dar-
über, dafß iın Christus Aaus Gnade durch den Glauben allein gerechtfertigt
wird“, Im tolgenden Artikel über den dreieinigen Gott, dem längsten VO  - allen,
wird Rechtfertigung durch den Glauben noch einmal geNANNT, aber mMI1t der 1U  w

doch NUur den Hintergrund hinduistischer Gnadenrelıgionen recht verständ-
lichen Zuordnung des Wortes „allein“ Christus. Auch (0) 88 spiegelt dieser
Artikel, Wenn iNan näher zusieht, bestimmten Stellen das eigene Glaubens-
pathos der iındischen Kırchen wider, wWenNnn einerselts heißt, daß Gott sich
allen Menschen nıcht unbezeugt gelassen hat und unaufhörlich 1n Schöpfung,
Geschichte, Kultur, Religion und dem Gewıissen des Menschen Werke iSt, un:
andererseits ZESART wiırd, dafß iın Christus Gott und seine Liebe unls endgültig
und vollständig geoffenbart 1St und daß die Einwohnung des Heılıgen Geıistes,
die erst durch das Werk Christi möglich wurde, die Realisation (sottes („presence
of selbst bedeutet. Überhaupt 1St für die theologische Lage 1in Indien
Zanz vew1f bezeichnend, daß der Passus über den Heılıgen Geıist ıne csehr
gründliche Dur  CN- und Überarbeitung erfuhr 1 Darın wırd Schlu{fß erklärt:
„Derselbe Heıilige Geist sendet die Anhänger Christi hinaus 1n die Welt, für
iıhn ZCUSCN, überführt die Welt der Sünde und xibt der Kırche die Kraft, das
Werkzeug der Vergebung se1n. Der Geıist geht der Kiırche iın ihrer Mıssıon
VOTAauSsS, indem den Menschen, die VO'  3 Natur Feinde Gottes und blind für
seine Wahrheit sind, die abe des Glaubens Jesus Christus verleiht, s1ie Zur

Buße führt und 1n ihre Herzen die Liebe Gottes ausgießt. urch seiın Wort und
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die Sakramente beruft, sammelt, erleuchtet un: heilıgt die anzZ:! christliche
Kırche autf Erden, erhält u1l5 1M rechten einıgen Glauben, eint unls in seiner
Gemeinschaft, dolmetscht u1l5 Christus und o1ibt unls die Gewißheıt, da{ß WIr
Kınder Gottes und Erben se1ines Reiches sind. Damıt 1st der Heıilige Geıist orge-
schmack und Garant der Schöpfung Gottes“. Dıie Anklänge dabei
bekannte Wendungen Aaus Bibel un Luthers Kleinem Katechismus haben
miıt ermöglicht, dafß das Dokument VO  3 den theologisch wenıger geschulten
kirchlichen Entscheidungsgremien AaNZCNOMME: werden konnte. S0 gab die
Synode der Tamıil Evangelıical Lutheran Church spater ausdrücklich Proto-
koll, daß mit dem Glauben der Kırche, wI1e 1n den lutherischen Bekenntnis-
schriften enthalten sel, übereinstimme.

och interessanter 1St die Art: w1e Art der Augsburger Konftession 1n dem
bedeutsamen Abschnitt über die Kirche ate stand, der das Problem angeht, mi1t
dem In  -} 1n ACTU tun hatte: die Einheit der Kiırche Christi. Sıe wird als
Glaubensartikel grundsätzlıch ekannt. Dann aber wird VO  3 der notwendıgen
Sichtbarmachung dieser Einheit für die Welt gesprochen und den Voraussetzun-
SCH, die dazu unabdiıngbar sind. Für diese Fragestellung sind drei: die rechte
Verkündigung des Wortes Gottes, die rechte Verwaltung der Sakramente und
ine verbindliche Liebesordnung für die Grundlagen des gemeinsamen kirch-
lıchen Lebens („an accepted ordering of the essentials of the COMMIMMNON ıfe of
the Church in love“) Das dritte Element WAar keinestalls unumstrıtten, wurde
aber die Vorstellung hinzugefügt, als könne mMa  3 ruhigen Gewissens im
gleichen Land Kırchen gleicher Lehre und Sakramente völliıg neben-
einander bestehen lassen. Hınzugefügt wurde 1mM selben Atemzug dann auch,
jedes Mißverständnis einer bestimmten ırchlichen Ordnung als Heıils- und
Einheitsordnung auszuschalten wieder 1n charakteristischer Abwandlung VO'  =

„Jedoch 1St nıcht notwendig (für das Sıchtbarmachen der Einheıit),
dafß Tradıtionen, Rıten, eremonıen un! die nähere Ausführung VO  - Kirchen-
ordnung und -organısatıon überall gleich selien“.

Be1 den folgenden beiden Artikeln über Amt und Sakramente wurden die
Agreed Statements und weıterentwickelt. Unter den Akzenten 1St
CNNECI, da{fß die Bedeutung der Amtssukzession auch historisch eingeschränkt
wird: „Aber xibt Zeıten, in denen die reguläre Übermittlung der Amtsvoll-
macht unmöglıch wird, wenn die wahrheitsgetreue Verkündigung des Evange-
liums tortbestehen soll.“ eım Heılıgen Abendmahl wırd die Art der eal-
prasenz Christi eın Geheimnis SCNANNT, das unergründbar ISt. Buße und Glauben
der Teilnehmer Sakrament entscheiden über dessen Heilswirksamkeit für S1e.

Im siebenten und etzten Lehrartikel werden Weltverantwortung des Christen
un: seine Hoffnung auf die Vollendung der Welt auf ıne dialektische Weıse



1n Beziehung ZESELTZT. Trotz Vergänglichkeit und Weltgericht sind die ersten

Früchte der Vollendung schon reit seit der Auferstehung Christı. So endet die
gesamte Glaubenserklärung mMIit der ZUuUr 'Tat befreienden Gewißheit: „Gott
annn alles, W 4s WIr für Wahrheit, Freiheıit, Gerechtigkeit un Frieden ın dieser
Welt LCUuN, auterwecken un 1in seın ew1ges eich einbauen. Daher siınd WIr über-
ZEeUgT, da{ß SISGL Arbeit nıcht vergeblich 1St 1n dem Herrn.“

WEITERE RUNDARTIKEL DER VERFASSUNG
Das bisher beschriebene Lehrdokument 1St selbst Teil des Verfassungsentwurfs

VO  — 1969 tür die „Kırche Christi 1n Südindien“ und steht da erstier Stelle
den Leitprinziıpien oder Grundartikeln („Governing Principles“), die NUur

durch eın sehr schwieriges Verfahren geändert werden können 1 Von ihnen WAar

das episkopale Element heftigsten und längsten umstritten. Auft der einen
Seıite herrschte die Auftassung be1 vielen, da{fß, wWenn schon das Bischotsamt
erklärtermaßen nıcht Z „esse” der Kirche gehöre, INa  . ohne weıteres in der
vereinıgten Kirche präsidentiale und episkopale Strukturen weni1gstens VOT-

übergehend nebeneinander bestehenlassen könne. Aut der anderen Seıite hatte
die Anschauung VO Hıstorischen Episkopat als kräftigstem Mittel DU Einheit
zahlreiche überzeugte Anhänger nıcht 1Ur innerhalb der CGSE sondern auch
VON Schweden her gepragten Lutheranern. Eın Weiterkommen 1n dieser Frage
wurde durch einen Urentscheid der Synoden der beteiligten Kirchen ermöglıcht
(1964—1969). Er fiel ZUguUuNSsSteEN einer VO  - Anfang einheitlichen ıschöflichen
Vertassung AUuUsS, mMi1it der VO  3 einer Kırche (der erbetenen Mafßgabe, da{ß
hierarchische Vorstellungen VO' Amt vermeiden und ıne allen annehmbare
Dehfinition des Hıstorischen Episkopats (in der 6C,S1 vermieden) geben sel1.
Schließlich legte die Kommuissıon für die Arbeiten Verfassungsentwurf fest,
dafß „obschon die Kiırche sich ZUr Regel da{fß Bischöte die Autsicht be1 allen
Ordinationen {ühren, keiner Stelle Anlaß dem Glauben gegeben werden
solle, da{fß das Bischofsamt wesensnotwendig für das Sein der Kirche un: des
kirchlichen Amtes GDAS

Diesen Richtlinien wurde 1n der „Proposed Constitution“ Rechnung ra-
gCNH, dafß der Dienst des Bischofs nıcht w1e in der Verfassung der CSI als die
höchste Stute des kirchlichen Amtes nach der des Diakons und Presbyters CI-

scheint. Es 1St überhaupt nıcht mehr die ede VO' Hıstorischen Episkopat, nıcht
einmal] VO  ; einem „Bıschofsamt“. Man Sagt vielmehr: Innerhalb des einen Amtes
der Kırche Zibt drei ordıinıerte Funktionen („offices“), die des Pastors, des
Bischofs und des Diakons. (Die Bezeichnung „presbyter“ für den Gemeinde-
pfarrer 1in der CSI würde durch „pastor“” EersSeizt werden.) Eıne festgelegte
Reihenfolge dieser Funktionen 1St 1n Aufzählungen und Aufstellungen geflissent-



lich vermıeden worden, ebenso wıe der Ausdruck „Laie (layman) für den nıcht-
ordıniıerten Teilhaber des AÄmtes, der umständlich als „ Vertreter des
allgemeinen Amtes  « bezeichnet wird und außer den Pflichten des allgemeinen
Priestertums 1in Famiuılie, olk und Kirche miıt besonderen oder Öörtlich begrenzten
Diensten („commissioned minıstries“) beauftragt werden kann. Be1i Ordinationen
sollen Vertreter sämtlicher Funktionen dem VorsitZt eines Biıschofs mit-
wirken ZU Zeıichen, da{ß die DESAMTE Kirche ordiniert. Be1i der Eınsetzung VO  3

Bischöten geschieht die Handauflegung durch mindestens drei Bischöfe (womıt
die Tradıtion des Historischen Episkopats dann doch gewahrt bleibt), drei
Pastoren, einem Diakon und einem Laıen. iıne Neuordination, Ergäanzungs-
ordinatıon oder ein Akt gegenselt1ger Bevollmächtigung soll bei Bıldung der
CGS nıcht statthnden. le Amtsträager der beteiligten Kirchen, ob bischöflich
ordiniert oder nıcht, werden als Amtsträger der uen Kirche übernommen. Dıie
Zusammenführung des Amtes wiırd 1n der gemeiınsamen Annahme der Vertfas-
SUNS, besonders der Grundartikel einschließlich des Lehrdokuments, gewähr-
eistet werden. Bischöfliche Ordination wird spater auch nıcht Von solchen Amts-
tragern gefordert werden, die AuUsSs anderen Kırchen in den Dienst der SR Lre-

ten, un War ohne ıne Frist für die Überprüfung dieses Grundsatzes
w1ıe derzeıt bei der CS (30 Jahre,

Für den Pastor wird 1n den Grundartikeln nıedergelegt, da{ß die Verant-
wortung für Wort und Sakrament hat und den AVOrS1tz- beim Heiligen Abend-
ahl tühren soll Dem Bischof 1St die Auftfsicht über Verkündigung, Seelsorge,
Gottesdienst und Verwaltung gegeben. Be1 seiner Wahl sollen 1özese und Ge-
samtkirche zusammenwirken. Völlig NECUu für die südindischen Kırchen 1St die
Konzeption des Diakons. Er 1St weder eın Anwärter auf das Pastorenamt noch
ein sozialer Funktionär der Kırche, sondern eın Beauftragter der Gesamtkirche
ohne die Funktion der Gemeindeleitung. Er soll vorzugsweıse einen weltlichen
Berut ausüben und VO  3 dort her seine Erfahrungen für den Oftentlichkeitsauf-
trag der Kirche einbringen.

Wer die Vorgeschichte der CS kennt un die verschiedenen TIradıtionen der
geistliıchen Ordnung 1im südindischen Luthertum, wird verstehen, die dar-
gelegten Leitprinzıpien über das Amt der Kirche 1im Verfassungsentwurf eınen
hohen Stellenwert einnehmen. Sıe sind eingebettet in die bewährte Verbindung
VOon kongregationalistischen, synodalen un episkopalen Strukturen, mi1t der die
CSI antrat, un: können als ine VO lutherischem Gedankengut befruchtete We1-
terentwicklung dieser Kirchenform gelten. Ausdrücklich wiırd betont, daß die
entworfene Ordnung keinesfalls den Anspruch impliziert, allein göttliche Set-
ZUNg für alle Zeiten un: Verhältnisse se1ın, und keinesfalls volle Gemeıin-
chaft MIit Kırchen anderer geistlicher Struktur ausschließt. Aus dem Gesagten



wird auch die Grundıiıidee dieser Kirchenvereinigung deutlich, die auch konkret
1n den „Governing Principles“ ausgesprochen wird: Dıie Union soll weder als
Subtraktions- noch als bloßer Addıtionsprozeiß iınnerhalb der verschiedenen
Tradıitionen verstanden werden, sondern als Integration der theologisch unauft-
gebbaren un: kiırchengeschichtlich ewährten FElemente 1n ihnen Abstofßung
dessen, W 4as 1ın der gegebenen Lage dem Evangelium nıcht dient. Niemand soll
genötigt werden, liebgewordene Ausdruckstormen un Lebensäußerungen se1ines
Glaubens aufzugeben. Dazu wird das schon für die CSI bedeutsame feijerliche
Versprechen („pledge“) aufgenommen, da{fß keinerlei Gewissensknechtung VO  3

seıten kıirchlicher Behörden oder Mehrheiten ausgehen dart. Dıiese Freiheit wird
als notwendiger Bestandteil des Wachstumsprozesses angesehen, der mit Gründung
der Kirche einsetzen oll Man 1TWwAartet dabei VO Heiligen Geıist, der gegenseılt1-
ZCS Vertrauen geschaffen hat, da{ß nıcht NUur weıter zusammentührt und berei-
chert, sondern auch das kirchliche Leben fortwährend korrigiert und reformiert.

Es se1 noch ZESART, daß diese Prinzıpien ausdrücklich auf das gottesdienstliche
Leben angewandt werden. Hıer wird weitgehende Freiheit für alte und 11646

Formen gewährt. Das 1US lıturgicum lıegt bei Gemeindepfarrer und Einzelge-
meıinde gemeınsam. Einheitliche Rıten csollen Ur für Ordinationen (von Anfang
an) un Konfirmationen (zu einem spateren Zeitpunkt) eingeführt werden.

Die dargelegten Grundartikel könnten nach den d  n Beschlüssen
der Zwischenkirchlichen Kommiuissıon VO  3 1975 Bedeutung noch gewınnen,
wenn s1ie mit den „Grundprinzipijen“ 1m wesentlichen identisch sind, die iın der
ersten Phase des Zusammenschlusses in raft treten sollen Dıies 1St urchaus
denkbar. Es ware dann auch möglıch, dafß schon den detaillierten Beschreibun-
gen der verschiedenen Funktionen des Amtes auf den ihnen tolgenden Seıiten
des Verfassungsentwurfs Gültigkeit zugesprochen werden wiırd. Eıner spateren
eit wırd aber wahrscheinlich die Entscheidung über die Vorlagen betrefts Kır-
chengliedschaft und Kırchenzucht C vorbehalten seın und Zanz sıcher die
über ıne einheitliche Durchorganisierung der Kirche nach Gemeıinden, Pasto-
M, Dıiözesen (mit eıner mittleren Stärke VO  3 01010 abendmahlsberechtig-
ten Gliedern und eigenen Verfassungen) und Bezirken (sprachlich-politisch SC-
gliedert Je einer für Tamil Nadu, Kerala, Karnataka und Andhra Pradesh mit
Regionalsynoden ohne gesetzgebende Gewalt), abgesehen vielleicht Von der
Generalversammlung der CCSI, dıe INa  z siıch auch Aaus der ersten Phase nıcht
wegdenken kann. ber 1St müßig, arüber jetzt Vermutungen anzustellen.
ften 1St Ja VOrLr allem noch, wıe die Kırchen offiziell auf den Vorschlag der
stufenweisen Zusammenführung reaglıeren werden und überhaupt, WwW1e schon
eingangs SESART, auf die Leitideen und Einzelheiten des Verfassungsentwurfs.
Was aber erschwert iıhnen den Prozeß der Einigung?



PRAKTISCHE SCHWIERIGKEITEN UN  ©3 HI
Zunächst 1St dies ennen Die Synoden der südiındischen Kırchen werden

1n Abständen VvVon zwel, dreı oder Sar vier Jahren abgehalten. Abschließende
Voten kann in  3 nıcht eher und dann auch NUrL, wWenn die Vorberei-
tung solcher Beschlüsse durch Publikationen, Übersetzungen und Ausschufß-
sıtzungen gründliıch SCWESECNH ISt. Anderentalls wiıird weıtere ZWel, dreı
oder vier Jahre vertagt tür dıie audernden ımmer die beste Lösung. In den
langen Zeiträiumen verliert sıch der Schwung der Bewegung leicht. Ganze Gene-
ratıonen VO  3 engagıerten Verhandlungsführern Lreten ab Dıie sind VeEeI-

sucht un: oft auch genötigt, 1ın vieler Hınsıcht VO  ; VOTrnNn anzufangen. Von den
Gliedern der Zwischenkirchlichen Kommıissıon VO'  ; 1975 sind NUr vier

der Arbeit des Verfassungsentwurfs beteiligt SCWESCH und davon L1UT einer
intensıv.

Dazu kommen NECUEC Entwicklungen und Konstellationen, die die Arbeit VO'  3

vielen Jahren gefährden können, WenNnn S1€e noch keinem konkreten Abschluß
geführt hat S50 hat 1973 das Wiedererwachen des Interesses der Baptisten 1n
Südındıien, die Anfang der fünfziıger Jahre Aaus den Gesprächen ausgeschieden
a  11, das Lehrdokument 1n Frage gestellt, 1n dem heißt, daß auch Kınder
getauft werden „sollten“. Und 1975 erschien der Plan einer allindischen Bundes-
kırche, The Bharath Christian Church, AaUuSs der Kirche VOon Nordindıien, der
Kırche VOIl Südındıen und der Mar-Thoma-Kırche. Zu den Verhandlungen dar-
über sollen 1U  - auch Lutheraner un: Baptisten eingeladen werden. Das alles
macht die südindische Entwicklung nıcht weniıger kompliziert und wiıird mit
Sicherheit Verzögerungen un weıteres Abwarten ZUE Folge haben

In ıne noch tiefere Problematik aber führt die Beobachtung, da{ß durch die
etzten drei Jahrzehnte hindurch innerhalb der lutherischen Kirchen We1l1 Rıch-
CLuUunNgenN nıcht ZU Ausgleich gekommen sind: auf der einen Seıite die Überzeu-
ZUung, dafß das Luthertum Indiens aufgerufen und stark sel, seinen eigenen
Beıitrag P eıner uCN, gesamtevangelischen Kirche 1n Südındıien eisten und
miıt allen damit verbundenen Rısıken 1n iıhr aufzugehen, und auf der anderen
Seıite das Bestreben, Aaus dem Lutherischen Kirchenbund Indiens ine Vereinigte
Lutherische Kırche schaften, dıe siıch 1in NEeUN Regionen über ein weıtes Gebiet
Indiens verstreuen würde, die Frage der lokalen Einheit der Kırche einer
spateren eıt überlassen. In den etzten sechs Jahren hat die letztere Rıchtung
Auftrieb erhalten durch einen Führungswechsel 1im Lutherischen Kirchenbund,
der die Ära Bischof Manıkams ablöste, un: durch einen 1m föderalistischen
Sınne miıifverstandenen konziliaristischen Okumeniıismus, der sıch mit Kanzel-
un Abendmahlsgemeinschaft zufriedengibt. Eıine nıcht unterschätzende
Rolle spielte dabe;j auch die Tatsache, daß die 1n Nordindien beheimateten
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lutherischen Kırchen sıch VO  w} der 1970 1Ns Leben gerufenen Kırche VO':  e ord-
indien fernhielten und iıhren Rückhalt 1n der Gemeıinschaft MI1t den Schwester-
kirchen des Südens suchten. Ihnen 1St 1m vorıgen Jahr VO'  - der Zwischenkirch-
lichen Kommiuissıon empfohlen worden, auch ihrerseits sıch 1in die Einigungsbe-
WECRUNg einzureıhen. Auch der Lutherische Kirchenbund selbst, der sıch 1975

Wahrung seines föderativen Charakters den Namen United Lutheran
Churches ot India xab, hat seinen UuUtOoONOME Gliedkirchen nıcht 1908058 keine
Hındernisse ın den Weg der Unionsgespräche gelegt, sondern sS1e auch 1n VOTI-

sichtiger Weıse dazu ermutigt, allerdings MIit dem Wunsch, da{ß keine lutherische
Kirche 1m Alleingang handelt, WAas wiederum den Einsatz einzelner Kirchen
schwächt, W1€e ZuUur eIit den der zahlenmäßig stärksten ABKCG, die sıch dabei 1n
Polarität der (Mıssourı-verwandten) IELC vorhindet.

Es kann auch kein Zweıtel darüber bestehen, da{ß soziologische Bindungen
un Motive sıch mıit konfessionalistischen mischen, obwohl S1e LLUTr 1n ıintımen
Gesprächen Tage tretfen. Unter einıgen Lutheranern 1in Schlüsselpositionen
esteht ıne bis einem gewıissen Grade verständliche Sorge, ıhre Führungs-
kräfte könnten VO  ; denen zweıer vorherrschender Kasten innerhalb der CSI
überspielt werden. Was für die Gesamtkirche oilt, oilt vielleicht noch schärter
für die Einzelgemeinde: Be1 Zusammenlegungen VO  3 Gemeinden und Teilungen
würden sıch vielerorts die Kräfteverhältnisse der gesellschaftlichen Gruppen
verschieben. Noch 1St das Geflecht VO  3 AÄngsten und Komplexen diese rage
kaum ANSCHANSCH, geschweıge denn ethisch-seelsorgerisch entwirrt worden.
Reichlich spat wurde in aller Deutlichkeit gEeENANNT (1973 aber für die Weiıter-
arbeit blieb doch gut w1e tabu. Andere nıchttheologische Fragen meıst
Juristischer Art wiıe Besitzstand und Dıiözesangrenzen betreffend sind ın den
etzten Jahren Ausschüsse ZUur Vorklärung verwıesen worden, und INa  w} kann
auf das Ergebnis ıhrer Tätigkeit se1n, besonders weıl gerade sS1e U  . doch
die verborgenen „kommunalen Interessen“ (wıe 1n Indien heißt) berühren.

Ausgeprägtes Gruppendenken spiegelt siıch zudem 1n der besorgten Frage
wıder: Was soll Aaus den Geldern uUulNlserer Partnerkirchen und -MmMissiıonen WeI-

den? Obwohl bei den Fınanzen kaum ine radıikale Gleichmacherei 1ın der
CSI gegeben hat, obwohl beteuert worden ist, daß gyerade für die Regelung VO'  ;

Geldangelegenheiten ıne längere Übergangszeit nöt1iıg se1ın wird, obwohl der
Lutherische Weltbund und andere Geldgeber beruhigende Erklärungen abge-
geben haben, 1St diese rage nıcht verstumm un mu als eın schwerwiegendes
Bedenken iınnerhalb der lutherischen Kirchen werden, VO  3 denen
manche wohlhabender erscheinen als die ST

Zuletzt aber findet sıch die konservativ-kommunale Geisteshaltung durch
jene theologischen Erwägungen bestätigt, die MmMI1t echt die wahre Einheit ın
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Vielfalt und Pluralıtät suchen. Es kann da aber sehr undiferenziert gedacht
werden. Das Gespenst einer Superkirche, die MmMIt eıiner Verfassung alles über
einen Leisten schert, hat sıch 1969 erhoben und 1St noch nıcht gebannt. Gebannt
könnte werden, W CL in  3 erkennt,; da{fß 1n der Intention des Verfassungs-
entwurfs gerade die Idee der Einheit in der Vielfalt lıegt, einer Vielfalt, die
bis 1in die Öörtliche Ebene hiınein VO  3 sıch verpflichtender Liebe umklammert
wird. Gebannt könnte vollends dann werden, WE 1114  - iın Zukunft beidem
noch überzeugenderen Ausdruck 1mM Unionsplan verleiht der Einheit dem
Hıindu ZU Zeugnıis, da{ß die Kırche Jesu Christi nıcht iın Kasten aufgegliedert
1St un: die göttliche Wahrheit nıcht aufteilbar 1n viele Ströme, die 1n dasselbe
Meer {ließen, und der Vielfalt dem Hındu zZzu Zeugnıis, dafß die Kıiırche Jesu
Christiı nıcht AaUus Gesetz, Verfassung und einklagbarer Rechtsordnung iıhr Leben
hat, sondern A4us tiefer und reicher Geistigkeıit.

NMERKUNGE
Hans-Werner Gensichen hat ber S1e berichtet 1n Evangelische Missionszeitschrift

1954, 75—84 und 102-108, Lutherische Rundschau 19550 81 ff.; 1956/57, 193 ff., und
958/59, 8 Vilmos Vajta 1n ! Lutherische Rundschau 1956/57, 1 :, Sıgfrid Estborn
1n CGkumenische Rundschau 1956, 13—-19, un Lutherische Rundschau 1959/60, 214 ft.,
August Kımme 1n * Lutherisches Missionsjahrbuch 1963, 76—86 un Felix Moderow 1n :
Um Einheit und Gestalt der Kırche, Berlin 1964

Eıne kurze englischsprachige Zusammenfassung der Hauptergebnisse aus den SC-
druckten Protokollen der Einigungsgespräche bis 1969 bietet: Paul, an Kumaresan,
Jacob, Church of South India Lutheran Conversatıons, Madras 1970

Die se1it 1960 alle wWwel re in dem Survey of Church Unıon Negotiatıons in der
Ecumenical Review ers:  einenden Kurzberichte (ER 1960, 238 H.: 1962 232 1964,
4272 f:: 19%66, 260; 1968, 274; 1970, 259 ft.; IY/Z 359 1974, 311 - 1976, sind des
öfteren bruchstück- und ftehlerhaft

PÄ Die lutherischen Kirchen 1n Südindien sind: die Andhra Evangelical Lutheran
Church (AELG) die Arcot Lutheran Church die India Evangelical Lutheran
Church (ELC} die South Andhra Lutheran Church (SALC) und die Tamıl Evangelical
Lutheran Church (TELG)

Proposed Constitution tor the Church otf Christ 1n South India, Madras (Christian
Literature Society) 1969

Minutes of the 11th Meeting of the CSI-Lutheran Inter-Church Commıissıon,
Secunderabad o. J

Text bei Chandran, (Hrsg.) The CSI-Lutheran Theological Conversations
—1 Madras 1964, 165—-180

„Appendix C Catechism“, 1n Seventh Meeting of the C.S.1I.-Lutheran Inter-Church
Commuissıon, Nagercoıil 0, J. (1967), 13—-21, sıehe auch Zorn, Herbert M., „The Hiıstory
of Joint Catechism: Progress 1n India“, 1n 2 Concordia Theological Monthly 1969
2850

Siehe United Omment by the CSM and ELM Boards the Doctrinal State-
ment „The Faith of the hurch“, Madras (Tranquebar Printing and Publishing House)

(1964)
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Sıe hat iın Oosthuizen, Theological Battleground 1n Asıa and Africa, London
1972, 108 kurze Beachtung gefunden.

Q Siehe Fırst Meeting of the C.S.1l.-Lutheran Inter-Church Commıissıon, Bangalore
ÖT (1961), und Sixth Meeting Nagercoıl O1 (1966?), un! 18 Es iSt nÖötıg,
daß sich die Kommuissıon selbst daran erinnert.

In Proposed Constitution (sıehe ben Anm. VE
11 Vgl dazu W agner, Herwig, Erstgestalten eiıner einheimischen Theologie 1n Süd-

indien, München 1963, 266
Proposed Constitution, T  ©

13 a.a.Ö0., 15530
a.a.O0., 3(0)—4

Die Armen 1im Blickpunkt*
Fın Interview mi1ıt SAMUEL

UPPSALA UND NAIROBI

Wenn Sıe die Entwicklungsdiskussion ın Naiırobi und Uppsala miteinander
vergleichen, stellen Sıe ann einen Unterschied ım Grundton fest? In Uppsala
herrschte 2Nne IEWILSSE Lautstärke un Zuversicht, Sa brend der Ton ın Naiz:robi
bescheidener War und die Diskussi:on sıch mehr auf die Zweideuntigkeiten der
Entwicklung honzentrierte. Worıin sehen Sıe den Grund dafür?

Wır haben me1lnes Erachtens in Uppsala dreı grundlegende Fehler gemacht,
die jedoch erst 1mM Nachhinein erkennbar sınd. Alles, W 4s dort gesagt wurde,
wurde 1n der besten Absıicht und aufgrund unNnseTrTCcS damalıgen Entwicklungs-
verständnisses DESAZTL Doch durch spater CWONNCNCEC Erkenntnisse wurden drei
renzen deutlıich. Erstens: Der Optimısmus 1n Uppsala eruhte auf einem
falschen Verständnis der Komplementarıtät der Interessen der Industriegesell-
schaften und der Entwicklungsländer. Wır glaubten, da{ß durch internationale
usammenarbeit möglıch ware, wirtschaftliches Wachstum erreichen, und daß
das Problem der Armut gelöst ware, WLn ıne hohe Zuwachsrate verwirklicht
werden könnte. Wır haben den grundlegenden Konflikt zwischen technologischer
Revolution und soziopolıtischen Veränderungen 1n den Entwicklungsländern
niıcht erkannt. Selbst 1ın der Nachkolonialzeit stellen die Beziehungen 7zwischen
entwickelten Ländern un Entwicklungsländern eın Herrschaftsverhältnis der
Starken .  ber die Schwachen dar, und die anz' Technologie und Sachkenntnis,
auf die WIr uns verlassen haben, werden mächtigen Herrschaftsinstrumenten.

aus The Ecumenical Review, Vol C VE No. 3i Juli 1976
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